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DaimlerChrysler AG

Stuttgart

Bekanntmachung nach § 62 Abs. 3 UmwG
.

Wir geben zur Information unserer Aktionäre bekannt, dass beabsichtigt ist, die Mercedes-Benz Classic Car Club International
GmbH, Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, Handelsregister, HRB19790), als übertragende Gesellschaft durch Übertragung ih-
res Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung auf die DaimlerChrysler AG, Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart,
Handelsregister, HRB 19360), als übernehmende Gesellschaft zu verschmelzen (Verschmelzung im Wege der Aufnahme gemäß
§ 2 Nr. 1 UmwG). Da die DaimlerChrysler AG die alleinige Gesellschafterin der Mercedes-Benz Classic Car Club International
GmbH ist, ist ein Verschmelzungsbeschluss der Hauptversammlung der DaimlerChrysler AG nach § 62 Abs. 1 UmwG nicht
erforderlich.

Wir weisen unsere Aktionäre auf ihr Recht nach § 62 Abs. 2 UmwG hin. Nach § 62 Abs. 2 UmwG können Aktionäre der
DaimlerChrysler AG, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der DaimlerChrysler AG erreichen, die
Einberufung einer Hauptversammlung der DaimlerChrysler AG verlangen, in der über die Zustimmung zu der Verschmelzung
zu beschließen sein wird.

Ab dem Tag dieser Bekanntmachung liegen in den Geschäftsräumen der DaimlerChrysler AG (Epplestraße 225, D-70567 Stutt-
gart-Möhringen) zur Einsicht unserer Aktionäre aus:

1. Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages;
2. die Jahresabschlüsse nebst Anhang und Lagebericht der DaimlerChrysler AG für die Geschäftsjahre 2004, 2005 und

2006;
3. die Jahresabschlüsse nebst Anhang der Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH für die Geschäftsjahre

2004, 2005 und 2006.

Ein Verschmelzungsbericht und ein Verschmelzungsprüfungsbericht sind gemäß §§ 60, 8 Abs. 3, 9 Abs. 2 UmwG nicht zu
erstellen, weil die DaimlerChrysler AG die alleinige Gesellschafterin der Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH
ist.

Stuttgart, im Juni 2007

DaimlerChrysler AG

Der Vorstand


